
Niederschrift 
(öffentlicher Teil) 

über die Sitzung des Ortschaftsrates Hundeluft 

 
 Sitzungstermin: Dienstag, 26.02.2019 
 Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
 Sitzungsende: 20:05 Uhr 
 Ort, Raum: im Feuerwehrgebäude, Kleine Dorfstraße 

2, 

Anwesend waren: 

 

 Ortsbürgermeister 
Ortsbürgermeister Kai Födisch  

 

 stellv. Ortsbürgermeisterin 
Ortschaftsrätin Andrea Scholz-Hoyer  

 

 Ortschaftsrat 
Ortschaftsrat Kurt Freihorst  
Ortschaftsrat Dietmar Handt  
 
 

Es fehlten: 
 
 
 
 
Gäste: 
 
Keine 
 
 
 
 
 
 
Beschlussfähigkeit war gegeben:   war nicht gegeben:  
 



 2 

Protokoll: 

 1. Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung sowie der An-
wesenheit und der Beschlussfähigkeit. Bestätigung der Tagesordnung 

 Der Ortsbürgermeister begrüßte alle anwesenden Ortschaftsräte und Gäste und 
stellte die Beschlussfähigkeit fest. Anschließend machte er auf die fristgemäße 
Einladung und öffentliche Bekanntmachung aufmerksam.  
Danach wurde die Tagesordnung einstimmig angenommen.   
 

 
      Mitglieder           Abstimmungsergebnis 
      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 

4 4 0 4 0 0 

 

 
 2. Hinweis auf den § 33 KVG LSA "Mitwirkungsverbot" zu Tagesordnungs-

punkten dieser Sitzung 
 Der Ortsbürgermeister verwies auf die Verfahrensweise zum Mitwirkungsverbot 

gem. § 33 KVG LSA zu Tagesordnungspunkten dieser Sitzung.    
 

  

 
 3. Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Ortschaftsrates vom 

20.11.2018 
 Die Niederschrift der Ortschaftsratssitzung vom 20.11.2018 wurde von den Ort-

schaftsräten bestätigt.  
 

 
      Mitglieder           Abstimmungsergebnis 
      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 

4 4 0 4 0 0 

 

 
 4. Einwohnerfragestunde 
 Da keine Einwohner anwesend waren, entfiel die Einwohnerfragestunde. 

 
  

 
 5. Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Coswig (Anhalt) 

Vorlage: COS-BV-549/2019 
 Die Fortschreibung der Feuerwehrsatzung beruht auf der Umsetzung der be-

schlossenen Risikoanalyse. 
Die Freiwillige Feuerwehr Coswig (Anhalt) besteht aus den Ortsfeuerwehren: 

- Coswig (Anhalt) mit dem unselbstständigen Standort Wörpen 
- Cobbelsdorf mit den unselbstständigen Standorten Senst und Möllensdorf 
- Jeber-Bergfrieden / Hundeluft mit den unselbstständigen Standorten Hun-

deluft und Weiden 
- Klieken mit den unselbstständigen Standorten Buro, Düben und Buko 
- Serno mit den unselbstständigen Standorten Göritz, Bräsen und Stackelitz 
- Thießen mit den unselbstständigen Standorten Ragösen und Luko 
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      Mitglieder           Abstimmungsergebnis 
      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 

4 4 0 0 1 3 

 
Aus kameradschaftlichem Grund gegenüber der Freiwilligen Feuerwehr Hundeluft 
stimmte der Ortschaftsrat der Satzung nicht zu. 
Das Verständnis, dass einer gut aufgestellten Feuerwehr die Selbständigkeit ent-
zogen wird, ist nicht vorhanden.    
 

 

 
 6. Satzung über die Entschädigung für Ehrenbeamte und sonstige ehrenamt-

lich Tätige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Coswig (Anhalt) 
Vorlage: COS-BV-550/2019 

 Es erfolgt eine Anpassung der monatlichen Aufwandsentschädigung an die über-
arbeitete Feuerwehrsatzung entsprechend der Funktionen und Aufgaben der 
Stützpunktwehrleiter erfolgt, um eine Gleichbehandlung zu gewährleisten.  
 

 
      Mitglieder           Abstimmungsergebnis 
      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 

4 4 0 4 0 0 

 
Der Ortschaftsrat stimmte der Satzung zu.     
 
 

 
 7. 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen 

für den Besuch von Kindern in den Kindertageseinrichtungen der Stadt 
Coswig (Anhalt) 
Vorlage: COS-BV-130/2015/2 

 Mit der Änderung des KiFöGs ist die Änderung der Satzung zur Erhebung von 
Kostenbeiträgen notwendig geworden. Es geht um die Geschwisterermäßigung in 
den Einrichtungen. 
 
 

 
      Mitglieder           Abstimmungsergebnis 
      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 

4 4 0 4 0 0 

 
Ohne Diskussion gab der Ortschaftrat seine Zustimmung zur Satzung.    
 

 
 8. Beratung und Beschlussfassung zur Verwendung der Mittel aus dem örtli-

chen Brauchtum (§ 4 GÄV) 
 Der Ortschaft Hundeluft stehen entsprechend dem Gebietsänderungsvertrag 

1.500 € zur Verfügung. 

Der Ortschaftrat beschließt für 2019 folgende Aufteilung:  
Findlingsverein Hundeluft    = 325 Euro  
Feuerwehrverein Hundeluft = 725 Euro  
Seniorenweihnachtsfeier     = 450 Euro 
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 9. Anfragen, Anregungen und Mitteilungen 
 Mitteilungen des Ortsbürgermeisters 

Wahlen 26.05.2019 
Der OBM macht in diesem Zusammenhang noch einmal auf die damit verbunde-
nen Ortschaftsratswahlen sowie Stadtratswahlen aufmerksam. Bewerbungsmo-
dalitäten sind aus dem Amtsblatt ersichtlich sowie beim Ordnungsamt zu erfra-
gen. Er erläutert die Vorteile einer Listenwahl gegenüber die Wahl eines Einzel-
kandidaten (Einzelkandidat könne 2 Plätze im OR einnehmen, wenn er genug 
Stimmen erhält). 
 
Punkt 1 
Mit Beendigung der Winterferien hat sich der Fahrplan bzw. die Route für den 
Schulbusverkehr geändert. Entsprechend dieser Änderung benötigt der Bus eine 
Möglichkeit, um an der Haltestelle Hundeluft zu wenden.  
Da diese derzeit noch nicht gegeben ist, ist es erforderlich durch die Kleine Dorf-
straße zu fahren. Eine Genehmigung diesbezüglich des Landkreises liegt vor.   
Eine bauliche Maßnahme, bzw. das Einbringen einer Wendeschleife, soll bis Os-
tern 2019 realisiert sein. Die vorhandene Esche wurde aus sicherheitsrelevanten 
sowie aus den genannten baulichen Gründen gefällt.  
Ortschaftsrätin Frau Scholz-Hoyer spricht an, dass die eingerichtete Haltestelle 
am Forsthaus Thießen 1 seit der Umstellung nicht mehr befahren wird. Die Kin-
der müssen somit einen deutlich längeren Fußweg entlang der L 120 nehmen 
(kein Rad- bzw. Fußweg vorhanden). Eine Abholung durch die Eltern kann nicht 
immer gewährleistet werden. Der Ortschafsrat ist sich einig, dass dies kein halt-
barer Zustand sein kann und bittet die Stadt Coswig (Anhalt) bei der Klärung um 
Unterstützung.  
 
Punkt 2 
Nach mehreren Anregungen durch den Ortschaftsrat Hundeluft, bzgl. der Stol-
perstellen am Thießener Weg 2, hat sich folgender Sachverhalt ergeben. Der 
Eigentümer bekam 2018 eine Aufforderung durch die Stadt Coswig (Anhalt), dass 
der verursachende Baum gefällt werden muss. Kurze Zeit später wurde die Im-
mobilie weiter veräußert. Die Auflage zur Fällung wurde ebenfalls weitergegeben. 
Die Neueigentümerin hat sich dies zur Aufgabe gemacht und den Baum entfer-
nen lassen. Ebenfalls ist jetzt auch das Wurzelwerk, was als Ursache der Stol-
perstellen gilt, beseitigt. Der Ortschaftsrat bittet somit um eine schnelle Beseiti-
gung der Stolperstellen. 
 
Punkt 3 
Im Jahr 2019 stehen der Ortschaft Hundeluft 6 Neuanpflanzungen von Bäumen 
zur Verfügung. 2 Bäume sind Bestandteil einer Ersatzpflanzung durch Privatper-
sonen. Es gibt Absprachen zwischen den Einwohnern und dem OBM, dass einer 
vor dem Thießener Weg 11 und einer vor dem Thießener Weg 15 gesetzt wird.  
Der OMB schlägt weitere zwei Anpflanzungen kleinerer Bäume vor dem Thieße-
ner Weg 14 vor, da dies von den Bewohnern bereits in der Vergangenheit ange-
fragt wurde. Die anderen beiden entlang des Mühlenweg 3. 
 
Andere Vorschläge/ Bemerkungen: 
Der Ortschaftsrat stimmt mit den Vorschlägen des OBM überein. OR Herr 
Freihorst regte an, dass entlang des Mühlenweges (ab den Wiesen) z. B. Linden 
als Neuanpflanzungen gesetzt werden, sollte es noch weitere Möglichkeiten dazu 
geben. 
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Punkt 4 
Der OBM beantragte im Bauamt, dass die Kunststoffeinfassung an der Bushalte-
stelle saniert wird. Der Haushalt hat dafür entsprechende Mittel freigegeben. Eine 
Umsetzung sollte in den nächsten Wochen folgen 
 
Punkt 5 
Das Ordnungsamt der Stadt Coswig (Anhalt) wandte sich auf Grund von Be-
schwerden nochmal an den OBM. Ein Lieferant der Firma Zaunteam nutzte als 
Wendefläche den unteren Teil des Mühlenweges. Dieser hinterließ Spuren auf 
der Grünfläche und Beschädigungen an den Schieberkappen. Eine Begehung 
durch das Ordnungs- und Tiefbauamt fand statt.  Der OBM hat Rücksprache mit 
dem Unternehmen gehalten und es wurde zugesagt, dass die Fahrer nochmals 
sensibilisiert werden. Eine Beschilderung durch das Ordnungsamt erfolgt nicht, 
da eine Kontrolle nicht gewährleistet werden kann. 
 
 
Der Ortsbürgermeister beendete um 20.05 Uhr den öffentlichen Teil der Ort-
schaftsratssitzung.     
 

  
 
 
 
Coswig (Anhalt), den 28.02.2019 
 
 
 
 
   Födisch 
Ortsbürgermeister  
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